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1. Gesetz zur Abmilderung der Folgen  
der Corona-Pandemie

Zur Eindämmung des massiven Anstiegs der Infektionen 
mit dem Corona-Virus ordneten Behörden im März 2020 die 
Schließung einer Vielzahl von Freizeit- und Kultureinrichtun-
gen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Gastronomiebetrieben 
und Einzelhandelsgeschäften an und untersagten zahlreiche 
öffentliche Veranstaltungen. Betroffene Unternehmen mussten 
ihr Geschäft aufgrund der Maßnahmen und weil Mitarbeiter 
teilweise unter Quarantäne gestellt wurden und daher nicht zur 
Verfügung standen, beschränken oder einstellen.

Zur Abmilderung der daraus entstehenden Folgen hat die Bun-
desregierung für Unternehmer und Verbraucher Unterstüt-
zungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. 

Leistungsaufschub: Mit dem Gesetz wird ein Moratorium für 
die Erfüllung vertraglicher Ansprüche aus Dauerschuldverhält-
nissen eingeführt, die vor dem 8.3.2020 abgeschlossen wurden. 
Damit wird betroffenen Verbrauchern und Kleinstunternehmen, 
die wegen der Corona-Pandemie ihre vertraglich geschuldeten 
Geld- und andere Leistungen nicht erbringen können, bis zum 
30.6.2020 ein Leistungsverweigerungsrecht eingeräumt und 
somit ein Aufschub gewährt. Dieser gilt z. B. für Leistungen 
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der Grundversorgung (Strom, Gas, Telekommunikation, soweit 
zivilrechtlich geregelt auch Wasser). 

Mieter/Pächter: Miet- bzw. Pachtverhältnisse können aus 
wichtigem Grund bereits dann außerordentlich fristlos gekün-
digt werden, wenn der Mieter für zwei aufeinander folgende 
Termine mit der Entrichtung der Miete in Verzug ist. Der Ge-
setzgeber hat hier zur Entlastung der von der Corona-Krise be-
troffenen Mieter und Pächter eine Übergangsregelung geschaf-
fen (siehe hierzu getrennten Beitrag:  Lockerung des Mietrechts 
durch die Corona-Pandemie).

Verbraucherdarlehen: Mit dem o. g. Gesetz wird eine Stun-
dungsregelung und eine Vertragsanpassung nach Ablauf der 
Stundungsfrist eingeführt. Flankiert wird dies von einem ge-
setzlichen Kündigungsschutz (siehe hierzu den Beitrag: Ände-
rungen bei Verbraucherdarlehen wegen der Auswirkungen der 
Corona-Krise).

Insolvenzrecht: Die Insolvenzantragspflicht und die Zahlungs-
verbote werden bis zum 30.9.2020 ausgesetzt, es sei denn die 
Insolvenz beruht nicht auf den Auswirkungen der Corona-Pan-
demie oder es besteht keine Aussicht auf die Beseitigung einer 
eingetretenen Zahlungsunfähigkeit. Für einen dreimonatigen 
Übergangszeitraum wird auch das Recht der Gläubiger suspen-
diert, die Eröffnung von Insolvenzverfahren zu beantragen. Die 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sowie die Regelung 
zum Eröffnungsgrund bei Gläubigerinsolvenzanträgen soll bis 
zum 31.3.2021 verlängert werden können.

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 
Wohnungseigentumsrecht: Damit betroffene Unternehmen 
verschiedener Rechtsformen auch bei weiterhin bestehenden 
Beschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten erforder-
liche Beschlüsse fassen und handlungsfähig bleiben, wurden 
vorübergehend substantielle Erleichterungen für die Durchfüh-
rung von Hauptversammlungen geschaffen. Das betrifft auch 
Genossenschaften und Vereine, die auch ohne entsprechende 
Satzungsregelungen z. B. die Durchführung von Versammlun-
gen ohne physische Präsenz sowie die Beschlussfassung außer-
halb von Versammlungen durchführen können.

2. Lockerung des Mietrechts durch  
die Corona-Pandemie

Durch Einnahmenausfälle bedingt durch die Corona-Virus-
Epidemie kann es für die Mieter und Pächter zum Problem 
werden, die laufenden Miet- bzw. Pachtzahlungen für Wohn- 
beziehungsweise Gewerbeflächen zu begleichen. 

Die Regelung durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 
Corona-Pandemie sichert Mieter von Grundstücken sowie von 

zu privaten oder gewerblichen Zwecken angemieteten Räumen 
für einen bestimmten Zeitraum (1.4.2020 bis 30.6.2020) der 
Corona-Virus-Pandemie ab, indem sie nicht den Verlust der 
Mietsache befürchten müssen, wenn sie vorübergehend die fäl-
ligen Mieten nicht fristgerecht zahlen können.

Mieter erhalten dadurch kein Leistungsverweigerungsrecht. 
Sie bleiben damit nach allgemeinen Grundsätzen zur Leistung 
verpflichtet und können gegebenenfalls auch in Verzug geraten. 
Der Eingriff in die Rechte des Vermieters ist damit geringer, da 
die Regelung lediglich sein sekundäres Recht zur Kündigung 
wegen Zahlungsverzugs für einen vorgegebenen Zeitraum be-
schränkt. 

Anmerkung: Die Kündigungsregelung ist nur bis zum 
30.6.2022 anwendbar. Dies bedeutet, dass wegen Zahlungs-
rückständen, die vom 1.4.2020 bis zum 30.6.2020 eingetreten 
und bis zum 30.6.2022 nicht ausgeglichen sind, nach 
diesem Tag wieder gekündigt werden kann. Damit 
haben Mieter und Pächter vom 30.6.2020 an über 
zwei Jahre Zeit, einen zur Kündigung berech-
tigenden Miet- oder Pachtrückstand auszu-
gleichen.

Die Kündigung ist nur in den Fällen aus-
geschlossen, in denen die Nichtleistung 
des Mieters auf der Ausbreitung der 
Corona-Virus-Pandemie beruht. Dies 
hat der Mieter zu beweisen. Auf sonsti-
ge Kündigungsgründe erstreckt sich die 
Beschränkung des Kündigungsrechts nicht. 

Dem Vermieter bleibt es unbenommen, das 
Mietverhältnis während der Geltungsdauer des 
Gesetzes aufgrund von Mietrückständen zu kündigen, 
die in einem früheren Zeitraum aufgelaufen sind bzw. die aus 
einem späteren Zeitraum resultieren werden. Er kann die Kün-
digung auch aus sonstigen Gründen erklären, etwa wegen Ver-
tragsverletzungen anderer Art, z. B. unbefugter Überlassung 
der Mietsache an Dritte.

Änderungen bei Wohnungseigentümergemeinschaften: 
Die Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung der 
Corona-Virus-Pandemie, insbesondere die Einschränkungen 
der Versammlungsmöglichkeiten von Personen, haben zum 
Teil erhebliche Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit von 
Wohnungseigentümergemeinschaften. 

So besteht für diese die Gefahr, dass ihre Finanzierung nicht 
mehr sichergestellt ist, wenn die Fortgeltung des Wirtschafts-
plans nicht beschlossen wurde. Daher bleibt der zuletzt bestell-
te Verwalter im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes bis zu 
seiner Abberufung oder bis zur Bestellung eines neuen Verwal-II
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ters im Amt. Ferner gilt der zuletzt von den Wohnungseigen-
tümern beschlossene Wirtschaftsplan bis zum Beschluss eines 
neuen Wirtschaftsplans fort.

3. Änderungen bei Verbraucherdarlehen wegen  
der Auswirkungen der Corona-Krise

Für Verbraucherdarlehensverträge besteht zwar ein gesetzlicher 
Mindestschutz vor voreiligen verzugsbedingten Kündigungen 
des Darlehensgebers. Angesichts der zu erwartenden Dauer der 
Corona-Krise ist der Schutz jedoch aller Voraussicht nach nicht 
ausreichend. Ein Gesetz sieht daher für Darlehensnehmer vor, 
dass die Ansprüche des Darlehensgebers vorübergehend ge-
stundet werden können.

Für Verbraucherdarlehensverträge, die vor dem 15.3.2020 
abgeschlossen wurden, sieht das Gesetz vor, dass An-

sprüche des Darlehensgebers auf Rückzahlung, 
Zins- oder Tilgungsleistungen, die zwischen 

dem 1.4.2020 und dem 30.6.2020 fällig wer-
den, mit Eintritt der Fälligkeit für die Dauer 

von drei Monaten gestundet werden, wenn 
der Verbraucher aufgrund der durch Aus-
breitung der Corona-Virus-Pandemie 
hervorgerufenen außergewöhnlichen 
Verhältnisse Einnahmeausfälle hat, die 
dazu führen, dass ihm die Erbringung der 
geschuldeten Leistung nicht zumutbar 

ist. Nicht zumutbar ist ihm die Erbringung 
der Leistung insbesondere dann, wenn sein 

angemessener Lebensunterhalt oder der ange-
messene Lebensunterhalt seiner Unterhaltsbe-

rechtigten gefährdet ist. 

Anmerkung: Die Regelungen gelten jedoch nur für Ver-
braucherdarlehensverträge und nicht für Sachdarlehen bzw. 
Finanzierungshilfen und Teilzahlungsgeschäfte. Da ein Ver-
braucherdarlehensvertrag vorliegen muss, gilt sie weiter nicht 
für Einlagen des Verbrauchers selbst, wie z. B. für seine Spar-
verträge.

4. Erste Urteile zu Corona-Virus-Einschränkungen

Das neuartige Corona-Virus kann unstreitig eine übertragbare 
Erkrankung verursachen und erfordert nach der Einschätzung 
des Robert-Koch-Instituts einschneidende Gegenmaßnahmen, 
insbesondere soziale Distanzierung. Die Schließung von Ein-
richtungen, in denen Menschen zusammenkommen, ist eines 
der geeigneten Mittel, um die Infektionskurve zumindest abzu-
flachen. Beschwerden gegen beschlossene Verbote haben auch 
schon die Gerichte beschäftigt.

• Im ersten Fall legte ein Bürger aus Berlin beim Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) Verfassungsbeschwerde gegen die von 
der Stadt Berlin beschlossenen Verbote (z. B. Öffnungsver-
bote bzw. -beschränkungen für besondere Arten von Ge-
werbebetrieben, Gaststätten und Hotels, Einzelhandels-
betriebe sowie öffentliche und private Badeanstalten und 
Sportstätten, die Schließung von Schulen und Kinderta-
geseinrichtungen usw.) im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie ein. Er sah sich in seinen Grundrechten verletzt und 
behauptete, dass das Infektionsschutzgesetz mildere Mittel 
bereithält, die der Ausbreitung des Virus entgegenwirken. Die 
Richter des BVerfG lehnten die Verfassungsbeschwerde ab, 
da diese erst die Ausschöpfung des verwaltungsrechtlichen 
Rechtsschutzes voraussetzt.

• In einer weiteren beim BVerfG eingereichten, jedoch auch 
hier nicht erfolgreichen Verfassungsbeschwerde ging es um 
die Begrenzung der Kündigungsmöglichkeiten eines Miet-
verhältnisses durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der Corona-Pandemie. Das Gesetz sieht vor, dass der Ver-
mieter ein Mietverhältnis über Grundstücke oder über Räume 
nicht allein aus dem Grund kündigen kann, dass der Mieter im 
Zeitraum vom 1.4.2020 bis 30.6.2020 trotz Fälligkeit die Mie-
te nicht leistet, sofern die Nichtleistung auf den Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie beruht. Die Verfassungsbeschwer-
de wurde nicht zur Entscheidung angenommen.

• Das Verwaltungsgericht (VG) Frankfurt a. M. hat mit Be-
schluss vom 26.3.2020 einem Eilrechtsschutzbegehren eines 
Aktionärs gegen die Stadt Frankfurt auf Untersagung der 
Durchführung einer für den Mai 2020 geplanten Haupt-
versammlung abgelehnt.

• Im vierten Fall lehnte das Göttinger VG einen Antrag gegen 
die infektionsschutzrechtliche Allgemeinverfügung der Stadt 
Göttingen ab. Die Verfügung sah u. a. vor, dass z. B. priva-
te Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern und die 
Beherbergung von Personen zu touristischen Zwecken 
verboten wurden sowie Taxiunternehmen die Aufnahme 
von Fahrgästen nur gestattet wurde, wenn sie die Gäste zuvor 
danach befragt haben, ob sie aus einem vom Robert-Koch-
Institut festgelegten Risikogebiet kommen, ob sie Krankheits-
symptome aufweisen und wie ihre Kontaktdaten sind.

• Weiterhin haben die VG in Köln und Aachen in mehreren Be-
schlüssen entschieden, dass wegen des dynamischen Verlaufs 
der Ausbreitung des Corona-Virus in den letzten Wochen das 
Verbot nicht notwendiger Veranstaltungen und Betriebs-
fortführungen erforderlich ist. Im Falle des VG Aachen han-
delte es sich um eine Lottoannahmestelle und ein Pralinenge-
schäft und beim VG Köln um Spielhallen.
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5. Ladeinfrastruktur für E-Autos bald Pflicht

Für die Verbesserung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 
brachte die Bundesregierung ein Gesetz auf den Weg, das neue 
Regeln für Gebäude mit größeren Parkplätzen mit sich bringt.

Bei einem Neubau beziehungsweise größerer Renovierung von 
Gebäuden mit mehr als zehn Parkplätzen ist künftig

• bei Wohngebäuden jeder Stellplatz und
• bei Nichtwohngebäuden (z. B. Gewerbe) jeder fünfte Stell-

platz mit Schutzrohren für Elektrokabel (Leitungsinfrastruk-
tur) auszustatten. 

Zusätzlich ist auf entsprechenden Parkplätzen von Nichtwohn-
gebäuden mindestens ein Ladepunkt zu errichten. Nach dem 
1.1.2025 ist zudem jedes Nichtwohngebäude mit mehr als 20 
Stellplätzen mit mindestens einem Ladepunkt auszustatten.

Ausnahmen sind unter anderem vorgesehen

• für Gebäude, die sich im Eigentum von kleinen und mittleren 
Unternehmen befinden und überwiegend von ihnen selbst ge-
nutzt werden, sowie

• für Bestandsgebäude, wenn die Kosten für die Lade- und Lei-
tungsinfrastruktur 7 % der Gesamtkosten einer größeren Re-
novierung überschreiten.

6. Vergütung von Fahrzeiten bei  
Außendienstmitarbeitern

Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch 
Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, 
können nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. 
Regelungen in einer Betriebsvereinbarung, welche die ver-
gütungspflichtigen Fahrtzeiten eines Außendienstmitarbeiters 
verkürzen, sind unwirksam, wenn die betreffenden Zeiten nach 
den Bestimmungen des einschlägigen Tarifvertrags uneinge-
schränkt der entgeltpflichtigen Arbeitszeit zuzurechnen und mit 
der tariflichen Grundvergütung abzugelten sind. Anders verhält 
es sich ggf., wenn ein Tarifvertrag den Abschluss ergänzender 
Betriebsvereinbarungen zulässt.

Dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 18.3.2020 
lag folgender Sachverhalt zugrunde: ln einer Betriebsvereinba-
rung war für Außendienstmitarbeiter geregelt, dass Anfahrts-
zeiten zum ersten und Abfahrtszeiten vom letzten Kunden 
nicht zur Arbeitszeit zählen, wenn sie 20 Minuten nicht über-
schreiten. Entsprechend wurden die An- und Abreisezeiten 
bis zu 20 Minuten nicht als Arbeitszeit gewertet. Der für das 
Arbeitsverhältnis gültige Tarifvertrag sah jedoch vor, dass  bei 
Außendienstmitarbeitern die gesamte für An- und Abfahrten 
zum Kunden aufgewendete Fahrtzeit mit der tariflichen Grund-
vergütung abzugelten ist.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.IV
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